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 Verkehrsanalysesystem 

Baustellenplanung auf Bundesautobahnen 

 

Anlage 
ARS Straßenbau Nr. 02/2020 vom 28.01.2020, Az. StB 11/7123.7/3/3244306 

 

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 02/2020 hat das Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Einführung des Verkehrsanalysesys-

tems (VAS) bekannt gegeben. Das VAS dient zukünftig der kontinuierlichen Meldung 

der Baustellen auf Bundesautobahnen im Rahmen der Baubetriebsplanung und er-

setzt die bis dahin übliche quartalsweise Erfassung über Listenblätter. 

 

Die Einführung des VAS erfolgt schrittweise gemäß Nr. II im ARS 02/2020. Ab dem 

01.10.2020 sind dann nur noch Meldungen über das VAS an den Bund zulässig. Das 

VAS soll als Schnittstelle in das Baustelleninformations- und -koordinierungssystem 
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des Landes (BIS 2.0) eingebettet werden. Für die Koordinatoren bei den Regierungs-

präsidien ändert sich dadurch vorerst nichts. Die Meldung der Baustellen über das 

VAS an den Bund wird zentral von der Landesstelle für Straßentechnik erfolgen. 

 

Das VAS wird hiermit zur Anwendung in Baden-Württemberg eingeführt. Die Landes-

stelle für Straßentechnik wird darum gebeten, 

 

1. die erforderliche IT-technische Umsetzung mit der Schnittstelle zu BIS 2.0 durch-

zuführen, 

2. die Schulung des verantwortlichen Personals zu ermöglichen und 

3. die Baubetriebsplanung gemäß Nr. II des ARS 02/2020 an den Bund zu melden. 

 

Des Weiteren wird die Landesstelle für Straßentechnik um Information der Regie-

rungspräsidien gebeten, falls sich aus der Anwendung des VAS Änderungen für die 

dortigen Koordinatoren ergeben sollten. 

 

Dieses Einführungsschreiben wird in die Liste der Regelwerke und dort in das Sach-

gebiet 07 „Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung“ im Teilgebiet 3 „Arbeits-

stellen an Straßen“ eingestellt.  

 

gez. Andreas Hollatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














